
 

 

 

Amtsgericht Bremen 
  - Registergericht - 

 Freie 
Hansestadt 
Bremen 

 
Merkblatt zur Errichtung eines eingetragenen Vereins 

 
 
In das Vereinsregister können nur Vereine eingetragen werden, deren Zweck nicht auf einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Der Vereinsname muss sich von allen beim 
Amtsgericht Bremen eingetragenen Vereinsnamen unterscheiden. 

 
 
Die Vereinssatzung muss enthalten: 
 

 den Namen und den Sitz des Vereins  

 eine Bestimmung, dass der Verein in das Vereinsregister eingetragen werden soll 

 den Zweck des Vereins 

 eine Bestimmung über die Form des Eintritts und Austritts der Mitglieder 

 Angaben darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind und 
wer sie festsetzt 

 eine Bestimmung über die Bildung des Vorstands 

 die Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederversammlung zu berufen ist 

 eine Bestimmung über die Form der Einberufung der Mitgliederversammlung 

 eine Angabe über die Beurkundung der Versammlungsbeschlüsse (wer das Protokoll 
zu unterzeichnen hat) 

 den Tag an dem die Satzung beschlossen wurde 
 

Die Satzung muss von mindestens sieben Gründungsmitgliedern unterzeichnet sein. 
 

 
Form der Anmeldung:  
 

Der Verein ist durch die Vorstandsmitglieder in vertretungsberechtigter Anzahl in notariell 
beglaubigter  Form zur Eintragung in das Vereinsregister anzumelden.  
Die Anmeldung hat die Anschrift des Vereins und die genaue Angabe der 
Vorstandsmitglieder mit Vor- und Familienname, Geburtsdatum und Wohnort zu enthalten.  
 
Bitte wenden Sie sich an einen Notar. 
 
 

Der Anmeldung sind beizufügen: 
 

 Abschrift des Protokolls über die Bestellung des Vorstands (Gründungsprotokoll oder 
Protokoll über die letzte Vorstandswahl) 

 Abschrift der Satzung 
 
Die Bearbeitung des Antrages ist von der Zahlung eines Kostenvorschusses in Höhe von 
100,- Euro abhängig. 
 
Falls für den Verein die Gemeinnützigkeit beantragt werden soll, wenden Sie sich bitte 
vorab an das zuständige Finanzamt. 


